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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Die am 11.01.1980 eingereichte europaische Patentanmeldung 

Nr. 80 100 137.1(Veroffentlichungsnuxtuner 0 014 832) nit be-

anspruchter Priorität von 31.01.1979 (DE) wurde durch Ent-

scheidung der PrUfungsabteilung 046 des EPA von 14.06.1982 

zurUckgewiesen. Dieser Entscheidung lagen die am 26.03.1982 

eingereichten unabhängigen PatentansprUche 1 und 2 zugrun-

de. 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, daB der Gegenstand 

des Anspruchs 1 zwar gewährbar erscheine den Gegenstand des 

Anspruchs 2 jedoch die erfinderische Tätigkeit fehie auf 

Grund des aus der US-A-2 810 111 bekannten Standes der 

Technik. 

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 04.08.1982 

Beschwerde ein unter gleichzeitiger Entrichtung der Be-

schwerdegebUhr. Die BeschwerdebegrUndung ging am 23.09.1982 

em. Die am 26.03.1982 eingereichten AnsprUche wurden auf-

rechterhalten. 

IV. In einem Bescheid des Berichterstatters von 15.03.1984 wur-

de der Arunelderin mitgeteilt, daB zu bezweifeln sei, ob der 

Anspruch 1 den Artikel 84 EPU genilge, und daB ein gerneinsa-

mer erfinderischer Gedanke für die AnsprUche 1 und 2 nicht 

ersichtlich sei. 

V. Die Anjuelderin hat in der BeschwerdebegrUndung und in ibrer 

Erwiderung von 16.05.1984 in wesentlichen folgendes geltend 

gemacht: Der Anspruch 2 enthSlt in semen kennzeichnenden 

Teil fUnf aufeinander abgestimmte Diinensionierungen, die 

den nächstkonmenden Stand der Technik (US-A-2 810 iii) 

nicht zu entnehnen sind, und die in ibrer Gesantheit eine 
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nicht zu erwartende Verbesserung des Reflexionsfaktors er-

geben. Eine erfinderische Tatigkeit kann deshaib dem Gegen-

stand des Anspruchs 2 nicht abgesprochen werden. 

VI. Die Ariznelderin hat am 16.05.184 einen einzigen neuen An-

spruch eingereicht, der dem bis dahin gultigen Anspruch 2 

entspricht. Sie hat am 12.03.1985 eine neue Beschreibung 

und Figuren 2 und 3 eingereicht. Sie beansprucht die Ertei-

lung eines europäische Patents auf der Grundlage des am 

16.05.1984 eingereichten Anspruc der wie folgt lautet: 

fiber die Holleiterbreitseite geknicktes Rechteckhohlleiter-

WinkeistUck (E-WinkelstUck) mit einer durch eine leitende 

Abflachungsebene syminetrisch abgeschrägten Aul3enecke und 

einem im Bereich der geometrischen Winkeihalbierenden des 

Knickes angeordneten, parallel zu den Hohlleiterbreitseiten 

ausgerichteten und zwischen den einander gegenüberliegenden 

Hohlleiterscbmalseiten verlaufenden, zylindrischen leiten-

den Querstab, 

d a d u r c h 	g e k e n n z e i c h n e t, 

dal3 bei einem Knickwinkel von 900  und einem Holleiterver-

hältnis von a : b = 2 : 1 das Verhältnis x/a des Abstandes 

x der Abflachungskanten (k) von der theoretischen Lage der 

äul3eren Knickkante des nicht abgeschragten WinkeistUcks zur 

Hohlleiterbreitseite a mit 0,352 gewhlt ist, daB ferner 

der leitende Querstab (1) in mittlerer Höhe zwischen dem 

Innenknick (K) und der Abflachungsebene (2) angebracht jet 

und daB der Durchmesser d des Querstabes (1) un Verhältnis 

zur Hohlleiterschmalseite b mit einem Wert von d/b = 0,258 

bemessen jet. 

0 . . / 0 . . 
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ENTSCHEIDUNGSGRtJNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 - 108 sowie 

der Regal 64 EPO; sie ist somit zulässig. 

2. Rechteckhohlleiter-WinkelstUCke gemâB dem Oberbegriff 

des einzigen Anspruchs sind aus der US-A-2 810 111 be-

kannt. Diese Patentschrift beschreibt mebrere AusfUh-

rungsfonnen soicher WinkelstUcke mit verschiedenen 

Knickwinkeln. Es wird bemerkt (spalte 2, Zeilen 38 - 

42), daø bei geeigneter Wahi der Position und des 

Durchxnessers des Querstabes eine nur unwesentliche Re-

flexion in einem weiten Frequenzbereich erreicht wer-

den kann. Ein etwa ähnlich dem kennzeichnenden Teil 

des Anspruchs dimensioniertes WinkeistUck ist in die-

ser Entgegenhaltung jedoch nicht angegeben. 

3. Den in der US-Patentschrift beschriebenen Beispielen 

ist zu entnehmen, da3 in der AusfUhrungsform nach Fig. 

1 bei 450  eine Welligkeit 1,025, bei 60' jedoch nur 

1 ,06 erreicht werden kann. In der Ausftihrung nach 

Fig.3 wird bei 45' eine Welligkeit 1,07 erreicht, wo-

bei in alen Beispielen die Breite des Frequenzbereichs 

f 
0 

: 	1,6 beträgt. 

4. Die PrUfungsabteilung hat zurecht in ihrer Entschei-

dung erwogen, daB es un Rabmen nonualer Tätigkeit ei-

nes Entwicklungsingenieurs liegt, vorgegebene Parame-

ter zu variieren, damit eine thin gesteilte Aufgabe op-

timal gelöst wird. Im vorliegenden Fall jedoch liessen 

die angegebenen Zahlenwerte Uberhaupt nicht vermuten, 

daB gerade in der nicht besonders hervorgehobenen Aus-

fUhrung nach Fig. 6 (die eine modifizierte Form des 

WinkelstUcks nach Fig.3 zeigt) bei einem Winkel von 
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90' nennenswert bessereWerte des Reflexionsfaktors zu 

erreichen waren als die aus dein 'Taschenbuch der Hoâh-

frequenztechnik' bekannten Werte (5 % Reflexion bei 

125 f 10  - 1 1 9 f 10 ). 

5. Die Beschwerdekanuner jet daher der Meinung, daB die 

US-Patentschrift dem Pachmann keinen Hinweis Uberinit-

telt, daB eine geeignete Wahi der Parameter in der 

AusfUhrung nach Fig. 6 zur Losung seines Problems 

fUhren könnte. 

Die im jetzt gUltigen Anspruch bezeichnete Erfindung 

beruht foiglich auf erfinderischer Tätigkeit und ist 
gewährbar. 

6. Die am 12.03.1985 eingereichten Xnderungen in der Be-. 

schreibung dienen der Berticksichtigung des Standes der 

Technik und zur Anpassung der Beschreibung an den neu-

en Anspruch; gegen sie bestehen keine Bedenken. 

PORMEL DER ENTSCHEIDUNG 

Aus diesen Grtinden wird vie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zu-

rUckverwiesen, auf die Anineldung ein europäisches 

Patent mit folgenden linterlagen zu erteilen: 

a) Patentanspruch, eingereicht am 16.05.1984; 

b) Beschreibung, eingereicht am 12.03.1985; 

c) Fig. la und lb vie ursprbnglich eingereicht und 

Fig. 2 und 3 eingereicht am 12.03.1985. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

B A Norman 	 G Korsakoff 

r. 


